
Nachweis von Impfungen und Tests

Legende Grundsätzlich gilt

Lebensbereiche Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

Religiöse 

Veranstaltungen

nach § 13 CoronaVO BW

ohne weitere staatlichen Regelungen

zusätzlich zu beachten bei 

Nachweislich geimpft oder genesen Regelmäßig lüften

hier gilt die

Instruktion zur Feier der Liturgie in Zeiten der Corona-Krise

(InstLitCoV)

Gottesdienste 

wie

Kinderkirche,

Krippenfeiern in der Kirche,

Hochzeitsmessen,

Taufgottesdienste, 

Bußgottesdienste

musikalischer Gottesdienstgestaltung:

hier gilt das diözesane Hygienekonzept für Chöre und Ensembles

Hygienekonzept erforderlich Hygiene praktizieren

Datenverarbeitung erforderlich Medizinische Maske tragen

Regelungen der Maskenpflicht beachten Corona-App nutzen

Pandemiestufenplan der Erzdiözese Freiburg

Übersicht der aktuell geltenden Corona-Regeln ergänzt um kirchliche Lebenssachverhalte in der 

Erzdiözese Freiburg auf Grundlage der „Regelungen der Corona-Verordnung auf einen Blick“ des 

Landes Baden-Württemberg.

Veranstalter*innen sind zur Überprüfung der Corona-Tests und Nachweise verpflichtet. Eine Plausibilitätskontrolle, durch 

Vorlage des Impfpasses oder des QR Codes in der App, des 3G/2G-Status ist ausreichend.

Nachweislich geimpft, genesen oder getestet 

(Vermerk wenn PCR-Test erforderlich ist)
Abstand halten
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Lebensbereiche Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

In geschlossenen Räumen: In geschlossenen Räumen:

Öffentliche 

Veranstaltungen

nach § 10 CoronaVO

nur PCR-Test

Im Freien: Im Freien:

Ab 5000 Personen oder bei 

Nichteinhaltung des 

Mindestabstands

*zusätzlich zu beachten: 

Ausnahmen 

zu Testnachweispflicht & 

Zutrittsverbot:

Ausnahmen 

zu Testnachweispflicht & 

Zutrittsverbot:

In geschlossenen Räumen: In geschlossenen Räumen:

Kultur-

einrichtungen

nach § 14 Abs 1 CoronaVO

nur PCR-Test

Im Freien: Im Freien:

Ohne weitere Regelungen

*Abholung bestellter Medien 

unbeschränkt möglich

das diözesane Hygienekonzept für Chöre und Ensembles

Gruppenstunden, Ministrantengruppen, Sternsinger:

nach § 10 Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 CoronaVO BW gilt hier die Corona VO KJA/JSA 

(CoronaVO Angebote Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit) 

Gremiensitzungen, Pfarrgemeinderat, Stiftungsrat:

nach § 10 Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 CoronaVO BW gilt hier das örtliche Hygienekonzept für 

Gemeindehäuser 

notwendige, unerlässliche, dienstliche Besprechungen / Veranstaltungen:

nach § 10 Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 CoronaVO BW gilt hier das örtliche Hygienekonzept

wie 

Archive*,

Bibliotheken*,

Gedenkstätten

Ausnahme: 

Landesbibliotheken 

und Archive 

mit PCR-Test

wie 

Kirchenkonzerte*,

Chorproben*,

Seniorennachmittage,

Krabbelgruppenangebote der 

Kirchengemeinde

(außerhalb von KiTas), 

St. Martinsumzüge
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Lebensbereiche Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

Bildung 

nach § 15 Abs 2 CoronaVO

ohne weitere Regelungen

In geschlossenen Räumen: In geschlossenen Räumen:

Bildung 

Außerschulisch

nach § 15 Abs 1 CoronaVO BW

nur PCR-Test

Im Freien: Im Freien:

Ohne weitere Regelungen

wie 

berufliche Ausbildung,

Sprach- & Integrationskurse

sowie

sonst. berufliche

Fort- & Weiterbildungen

bei mehrtägigen Veranstaltungen 

erneuter Test alle 3 Tage

wie 

Katechesen,

Erstkommunion- &

Firmvorbereitung,

i.d.R. Veranstaltungen der

Bildungswerke, 

Altenwerke, 

Kath. Akademie,

Sprachenkolleg;

Domsingschule (Unterricht)
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Lebensbereiche Basisstufe Warnstufe Alarmstufe

Beherbergung

nach § 16 Abs 3 CoronaVO nur PCR-Test

Erneuter Test alle 3 Tage Erneuter Test alle 3 Tage Erneuter Test alle 3 Tage

wie 

Ferienstätten,

Bildungshäuser

In geschlossenen Räumen: In geschlossenen Räumen: In geschlossenen Räumen:

Kantinen,

Gastronomie

nach § 16 Abs 1, 3 CoronaVO

nur PCR-Test°

Im Freien: Im Freien: Im Freien:

Ohne weitere Regelungen

*Regelung gilt nur für 

externe Personen

nur PCR-Test

°Ausnahmen 

zu PCR-Test

Weihnachtsmärkte
nach § 11 CoronaVO

wie 

Adventsbasare

*bei 2G/3G

Stand: 18.11.2021

wie 

Restaurants,

Mensen*,

Cafeterien*,

Betriebskantinen*

nach § 16 Absatz 3 Satz 4 CoronaVO BW entfällt der PCR-Test in der Warnstufe bei 3G in 

geschlossenen Räumen für Gastronomie in Verbindung mit Beherbergung

*für Verkaufsstände mit 

Lebensmittel zum 

sofortigen Verzehr;

Keine Beschränkungen bei 

reinem Warenverkauf

*für Verkaufsstände mit 

Lebensmittel zum 

sofortigen Verzehr;

Keine Beschränkungen bei 

reinem Warenverkauf

*für Verkaufsstände mit 

Lebensmittel zum 

sofortigen Verzehr;

Keine Beschränkungen bei 

reinem Warenverkauf
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